
 
Veröffentlichung im Freitags-Anzeiger am 22.12.2022 
 

Der Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf als Umlegungsstelle 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
  

Vereinfachte Umlegung 
nach dem Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. IS. 3634), 

 das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBI. IS. 1748) geändert worden ist 

 
 
Für die vereinfachte Umlegung im Gebiet „Bahnhofstraße 16“ 
in der Gemarkung Mörfelden 
wird nach § 83 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht, dass der Beschluss über 
die vereinfachte Umlegung vom 02.05.2022 am 27.06.2022 unanfechtbar geworden ist.  
 
Mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung wird der bisherige Rechtszustand durch den in dem 
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die 
neuen Eigentümer werden hiermit in den Besitz der zugeteilten Grundstücksteile eingewiesen 
(§83 (2) BauGB). 
 
Die Fälligkeiten der Geldleistungen sind in den Umlegungsunterlagen geregelt. 
 
Mörfelden-Walldorf, den 22.12.2022 
 
Der Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf 
 
 
 
 
Thomas Winkler 
Bürgermeister 
 


